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2. ÄNDERUNG  BEBAUUNGSPLAN  NR. 12   
„GEWERBEGEBIET  WESTLICH  DER  B 70“ 

( BESCHLEUNIGTES  VERFAHREN  GEM.  § 13 A  BAUGB ) 

G E M E I N D E    L Ü N N E 
 
SAMTGEMEINDE  SPELLE  /  LANDKREIS  EMSLAND 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  05.10.2021  die Aufstellung der 
Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
i. V. m. § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB am  
25.07.2022  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Lünne, den  20.10.2022 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) der 
Bebauungsplanänderung ist gem. § 10 Abs. 3 
BauGB am  28.10.2022  im Amtsblatt für den Land-
kreis Emsland bekannt gemacht worden. Die Be-
bauungsplanänderung ist damit am  28.10.2022  
rechtsverbindlich geworden. 
 
 
Lünne, den  18.11.2022 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  28.06.2022  dem Entwurf der 
Bebauungsplanänderung und der Entwurfsbegrün-
dung zugestimmt und die öffentliche Auslegung 
gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen 
Auslegung wurden am  25.07.2022  ortsüblich be-
kannt gemacht.  
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und die 
Entwurfsbegründung haben vom  02.08.2022  bis 
einschließlich  02.09.2022  gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.. 
 

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Bebauungsplanänderung ist die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften (Beachtlichkeit 
gemäß §§ 214 und 215 BauGB) beim Zustande-
kommen der Bebauungsplanänderung nicht geltend 
gemacht worden. 
 
Lünne, den .......................... 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Lünne, den  20.10.2022 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rat der Gemeinde Lünne hat die Bebau-
ungsplanände-rung nach Prüfung der Bedenken und 
Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sit-
zung am  11.10.2022  als Satzung (§ 10 BauGB) 
sowie die Begründung beschlossen. 
 
Lünne, den  20.10.2022 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Die Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet 
vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 12.04.22 / 21.04.22 / 27.04.2022 
  20.07.22 / 05.09.2022 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lünne diese Bebauungsplanän-
derung im beschleunigten Verfahren (§ 13a BauGB), bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehen-
den textlichen Festsetzung, in der Sitzung am  11.10.2022  als Satzung beschlossen: 
 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E     F E S T S E T Z U N G E N  
Hinweis: Bei der textlichen Festsetzungen Nr. 1 bis 5 handelt es sich um inhaltlich unveränderte Übernahmen 
aus dem rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan und der ersten Änderung. Diese wurden aus Gründen der 
Planklarheit auch in die vorliegende 2. Änderung übernommen. Für diese Festsetzungen gelten auch weiterhin 
die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses des Ursprungsbebauungsplanes bzw. der ersten Änderung gülti-
gen Fassungen der Rechtsvorschriften. 
 
1. Im Gewerbegebiet mit Nutzungseinschränkungen (GEe) sind Wohnungen auch für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter nicht zulässig.  
 

2. Die Oberkante der baulichen Anlagen darf maximal 12,0 m über Gelände liegen. 
 

3. Von den Festsetzungen „Oberkante der baulichen Anlagen“ kann die Baugenehmigungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde eine Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB um 5 m für einzelne funktionsbe-
dingte untergeordnete Bauteile, wie z.B. Klimaanlagen, Abzüge und Fahrstühle, zulassen. 

 

4. In den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind nur landschaftsgerechte, heimische 
Gehölze zulässig. 

 

5. Im gesamten Plangebiet sind Vergnügungsstätten (z.B. Nachtclubs, Sexkinos, Diskotheken und Spielhal-
len), die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO in Gewerbegebieten ausnahmsweise zugelassen werden könnten, 
entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.   
Des Weiteren sind Bordellbetriebe und Sexshops, die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO als Gewerbebetriebe 
aller Art allgemein zulässig wären, entsprechend § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulässig. 

 

6. Die Baufeldräumung (Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, Beseitigen von Gehölzen und 
sonstiger Vegetationsstrukturen) ist nach Abschluss der Brutsaison und vor Beginn der neuen Brutsaison 
der Vögel (also zwischen dem 01.10. und 28.02.) durchzuführen. Falls bei anstehenden Baumfällungen ein 
Fledermausbesatz wahrscheinlich sein sollte, sind die zu fällenden Bäume vor Rodung bzw. die Gebäude 
auf Fledermausbesatz zu kontrollieren. Ist nur geringes Baumholz (BHD < 30 cm) betroffen, das nachweis-
lich nicht als Winterquartier geeignet ist, kann die Fällung in den Wintermonaten durchgeführt werden. Soll-
te das Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, Beseitigen von Gehölzen und sonstiger Vegeta-
tionsstrukturen außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff 
diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige Person auf ein Vorkommen von besetzten Brutstätten 
(Vögel und Fledermäuse) zu überprüfen. Von der Bauzeitenbeschränkung kann abgesehen werden, wenn 
durch die Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen europa-
rechtlich geschützter Vogelarten und Fledermäuse durch die Baufeldräumung zu befürchten sind. Beim 
Feststellen von aktuell besetzten Brutstätten ist die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und 
das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 

7. Aus Gründen des Fledermaus- und Insektenschutzes soll die Außenbeleuchtung sparsam und nach den 
neuesten Standards erfolgen. Zu empfehlen ist die Verwendung von Natriumdampf-Niederdrucklampen 
(NA) oder LED-Lampen mit einem abgeschirmten, begrenzten, zum Boden gerichteten Lichtkegel. Kugel-
lampen sollen nicht verwendet werden. Geeignet sind Lampen mit einem Spektralbereich von 570 – 630 
nm. Sollten Leuchtstoffröhren verwendet werden, sind Röhren mit dem Farbton „warmwhite“ zu verwen-
den. Darüber hinaus sollten eher mehrere, schwächere, niedrig angebrachte als wenige, starke Lichtquel-
len auf hohen Masten installiert werden. 

 
 
Lünne, den  20.10.2022 
 
 
 
...............................................      ............................................... 
Bürgermeister         Gemeindedirektorin 
 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lünne diese Bebauungsplanände-
rung im beschleunigten Verfahren (§ 13a BauGB), bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden 
textlichen Festsetzung, in der Sitzung am  11.10.2022  als Satzung beschlossen: 
 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E     F E S T S E T Z U N G E N  
Hinweis: Bei der textlichen Festsetzungen Nr. 1 bis 5 handelt es sich um inhaltlich unveränderte Übernahmen 
aus dem rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan und der ersten Änderung. Diese wurden aus Gründen der 
Planklarheit auch in die vorliegende 2. Änderung übernommen. Für diese Festsetzungen gelten auch weiterhin 
die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses des Ursprungsbebauungsplanes bzw. der ersten Änderung gülti-
gen Fassungen der Rechtsvorschriften. 
 
1. Im Gewerbegebiet mit Nutzungseinschränkungen (GEe) sind Wohnungen auch für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter nicht zulässig.  
 

2. Die Oberkante der baulichen Anlagen darf maximal 12,0 m über Gelände liegen. 
 

3. Von den Festsetzungen „Oberkante der baulichen Anlagen“ kann die Baugenehmigungsbehörde im Einver-
nehmen mit der Gemeinde eine Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB um 5 m für einzelne funktionsbedingte 
untergeordnete Bauteile, wie z.B. Klimaanlagen, Abzüge und Fahrstühle, zulassen. 

 

4. In den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind nur landschaftsgerechte, heimische Ge-
hölze zulässig. 

 

5. Im gesamten Plangebiet sind Vergnügungsstätten (z.B. Nachtclubs, Sexkinos, Diskotheken und Spielhal-
len), die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO in Gewerbegebieten ausnahmsweise zugelassen werden könnten, 
entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.   
Des Weiteren sind Bordellbetriebe und Sexshops, die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO als Gewerbebetriebe 
aller Art allgemein zulässig wären, entsprechend § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulässig. 

 

6. Die Baufeldräumung (Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, Beseitigen von Gehölzen und 
sonstiger Vegetationsstrukturen) ist nach Abschluss der Brutsaison und vor Beginn der neuen Brutsaison 
der Vögel (also zwischen dem 01.10. und 28.02.) durchzuführen. Falls bei anstehenden Baumfällungen ein 
Fledermausbesatz wahrscheinlich sein sollte, sind die zu fällenden Bäume vor Rodung bzw. die Gebäude 
auf Fledermausbesatz zu kontrollieren. Ist nur geringes Baumholz (BHD < 30 cm) betroffen, das nachweis-
lich nicht als Winterquartier geeignet ist, kann die Fällung in den Wintermonaten durchgeführt werden. Soll-
te das Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, Beseitigen von Gehölzen und sonstiger Vegeta-
tionsstrukturen außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff 
diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige Person auf ein Vorkommen von besetzten Brutstätten 
(Vögel und Fledermäuse) zu überprüfen. Von der Bauzeitenbeschränkung kann abgesehen werden, wenn 
durch die Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen europa-
rechtlich geschützter Vogelarten und Fledermäuse durch die Baufeldräumung zu befürchten sind. Beim 
Feststellen von aktuell besetzten Brutstätten ist die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das 
weitere Vorgehen abzustimmen. 

 

7. Aus Gründen des Fledermaus- und Insektenschutzes soll die Außenbeleuchtung sparsam und nach den 
neuesten Standards erfolgen. Zu empfehlen ist die Verwendung von Natriumdampf-Niederdrucklampen 
(NA) oder LED-Lampen mit einem abgeschirmten, begrenzten, zum Boden gerichteten Lichtkegel. Kugel-
lampen sollen nicht verwendet werden. Geeignet sind Lampen mit einem Spektralbereich von 570 – 630 
nm. Sollten Leuchtstoffröhren verwendet werden, sind Röhren mit dem Farbton „warmwhite“ zu verwenden. 
Darüber hinaus sollten eher mehrere, schwächere, niedrig angebrachte als wenige, starke Lichtquellen auf 
hohen Masten installiert werden. 

 
 
Lünne, den  20.10.2022 
 
 
gez. Norbert Hüsing                 gez. Maria Lindemann 
...............................................      ............................................... 
Bürgermeister         Gemeindedirektorin 
 

 
 
2. ÄNDERUNG  BEBAUUNGSPLAN  NR. 12   

„GEWERBEGEBIET  WESTLICH  DER  B 70“ 

( BESCHLEUNIGTES  VERFAHREN  GEM.  § 13 A  BAUGB ) 

G E M E I N D E    L Ü N N E 
 
SAMTGEMEINDE  SPELLE  /  LANDKREIS  EMSLAND 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  05.10.2021  die Aufstellung der 
Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
i. V. m. § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB am  
25.07.2022  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Lünne, den  20.10.2022 
 
 
gez. Maria Lindemann 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) der 
Bebauungsplanänderung ist gem. § 10 Abs. 3 
BauGB am  28.10.2022  im Amtsblatt für den Land-
kreis Emsland bekannt gemacht worden. Die Be-
bauungsplanänderung ist damit am  28.10.2022  
rechtsverbindlich geworden. 
 
 
Lünne, den  18.11.2022 
 
 
gez. Maria Lindemann 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  28.06.2022  dem Entwurf der 
Bebauungsplanänderung und der Entwurfsbegrün-
dung zugestimmt und die öffentliche Auslegung 
gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen 
Auslegung wurden am  25.07.2022  ortsüblich be-
kannt gemacht.  
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und die 
Entwurfsbegründung haben vom  02.08.2022  bis 
einschließlich  02.09.2022  gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.. 
 

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Bebauungsplanänderung ist die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften (Beachtlichkeit ge-
mäß §§ 214 und 215 BauGB) beim Zustandekom-
men der Bebauungsplanänderung nicht geltend ge-
macht worden. 
 
Lünne, den .......................... 
 
 
 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Lünne, den  20.10.2022 
 
 
gez. Maria Lindemann 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Rat der Gemeinde Lünne hat die Bebau-
ungsplanände-rung nach Prüfung der Bedenken und 
Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sit-
zung am  11.10.2022  als Satzung (§ 10 BauGB) 
sowie die Begründung beschlossen. 
 
Lünne, den  20.10.2022 
 
 
gez. Maria Lindemann 
............................................ 
Gemeindedirektorin 

Die Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet 
vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 12.04.22 / 21.04.22 / 27.04.2022 
  20.07.22 / 05.09.2022 

 

H I N W E I S E 
1. Von der Bundesstraße 70 gehen Emissionen aus. Für die in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten 

baulichen Anlagen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche 
hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden. 

 

2. In den Bereichen, in denen ein Zu- und Ausfahrtsverbot festgesetzt ist, müssen die Baugrundstücke mit 
einer festen lückenlosen Einfriedung entlang der Straßengrundstücksgrenze versehen und in diesem Zu-
stand dauernd erhalten werden. Vorhandene zulässige Zufahrten genießen Bestandsschutz.  

 

3. Einfriedungen wie z.B. Maschendrahtzäune, Mauern, Holzwände usw. sind mindestens 5 m hinter der 
Straßenbegrenzungslinie/Straßengrundstücksgrenze der B 70 zu errichten. Bereits vorhandene Einfriedun-
gen bebauter Grundstücke haben Bestandsschutz. 

 

4. Aus den genutzten Bauflächen können störende Einflüsse durch Betriebsabläufe, Fahrzeugbewegungen, 
Blendwirkungen durch Scheinwerfer und werbende Anlagen entstehen, die zu einer Ablenkung und 
Behinderung der Verkehrsteilnehmer führen und die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der 
Bundesstraße 70 negativ beeinflussen. Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur Bundesstraße in 
Absprache mit dem Straßenbau-lastträger herzustellen (§ 9 Abs. 2 FStrG i. V. m. § 9 Abs. 3 FStrG und § 
16 NBauO).· 

 

5. Entlang der B 70 sind die Abstandsbestimmungen der Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch 
Fahrzeug- Rückhaltesysteme (RPS 2009) zu beachten. 

 

6. Innerhalb des Änderungsbereichs bestehen unterirdische Versorgungseinrichtungen u.a. des 
Wasserverbandes Lingener Land, der Westnetz GmbH und der Deutschen Telekom. Vorhandene 
Versorgungseinrichtungen sind grundsätzlich mit Vorsicht und Sorgfalt zu behandeln, damit Schäden und 
Unfälle vermieden werden können. Soweit erforderlich ist der jeweilige Versorgungsträger rechtzeitig um 
Anzeige der erdverlegten Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten. Erforderliche Umlegungen 
von Versorgungseinrichtungen sich rechtzeitig mit dem Versorgungsträger abzustimmen. 

 

7. Das Merkblatt Feuerwehrzufahrten/Löschwasserversorgung der Hauptamtlichen Brandschau des Land-
kreises Emsland ist zu beachten. 

 

8. Das anfallende gering belastete Oberflächenwasser von Dachflächen, Terrassen usw. ist nach Möglichkeit 
auf den Grundstücken zu verrieseln. Dabei ist das DWA-Regelwerk (Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, 
Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“, Arbeitsblatt DWA-A 102 
„Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflä-
chengewässer“, Dezember 2020) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. zu beachten. 

 

9. Aus Gründen des vorsorgenden Hochwasserschutzes bei Starkregenereignissen ist das Merkblatt 
DWA-M 553 „Hochwasserangepasstes Planen und Bauen“ grundsätzlich zu beachten. Dabei sind die dort 
vorgesehenen Strategien zur Risikominimierung „Ausweichen“, „Widerstehen“ und/oder „Anpassen“ ent-
sprechend der Schutzwürdigkeit der jeweils geplanten baulichen Nutzung zu wählen bzw. zu kombinieren. 
Eine angemessene Hochwasservorsorge liegt dabei in der Verantwortung des jeweiligen Bauherrn.  

 

10. Zur Sicherung von zu erhaltenden Bäumen und Sträuchern ist grundsätzlich die DIN 18920 „Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“ einzuhalten. (Diese DIN-Norm regelt den Schutz von Vegetation und Boden bei Bau-
maßnahmen. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Errichtung von Schutzzäunen als 
Sicherung vor Befahren und Ablagerungen. Während der gesamten Bauphase ist hiernach u. a. der ge-
samte Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m einzuzäunen.) 

 

11. An das Gebiet grenzen teilweise landwirtschaftliche Nutzflächen an, aus denen es zeitweise auch im Zuge 
der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs-, Staub- und Geräuschimmissionen kom-
men kann. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen. 

 

 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
Vermessungs- und Katasterverwaltung  © 2021 

Landkreis: 
Gemeinde: 
Gemarkung: 
Flur: 
Maßstab: 

Emsland 
Lünne 
Lünne 
13 
1:500 

Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen 
Vermessungswesens sind nach §5 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschützt. Die Verwer-
tung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur 
mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. 

Antragsbuch Nr.: L4 - 207/2021 
(bei Rückfragen bitte angeben) 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom 12.11.2021).  
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Lingen (Ems), den   Landesamt für Geoinformation und  

Landesvermessung Niedersachsen  
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen 

- Katasteramt Lingen - 

Im Auftrage  
 

 

 
Dienstsiegel 

R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung  
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634).   
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBl. I, S. 1716).   
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I, 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I, S. 1802).   
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90 - vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58),   
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I, S. 1802).   
 

Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG - gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I, 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I, S. 1362, 1436). 
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - (NKomVG) - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, 
S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588).   

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
1. Im Nahbereich nordöstlich des Änderungsbereichs besteht ein Baudenkmal (Wohn-

/Wirtschaftsgebäude Lingener Straße 22) mit Umgebungsschutz gem. § 8 NDSchG. Daher sind bau-
liche Veränderungen (Neubauten, Anbauten, Umbauten) innerhalb des Änderungsbereichs rechtzei-
tig vor Baubeginn mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland abzustimmen. 
Dies gilt grundsätzlich für ansonsten nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplans zulässige 
bauliche Anlagen und Gebäude. Ggf. wird vor geplanten Baumaßnahmen eine denk-malrechtliche 
Genehmigung gemäß § 10 NDSchG erforderlich.   
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein. Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbun-
gen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der 
Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Ent-
wicklung tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der 
Erde geben) freigelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland (Tel: 
05931/44-4039 oder 44-4041) unverzüglich gemeldet werden.   
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige un-
verändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehör-
de vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

 

2. Innerhalb der 20 m tiefen Bauverbotszone entlang der Bundesstraße 70 (gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn der B 70) dürfen gemäß § 9 Abs. 1 FStrG Hochbauten nicht errichtet 
werden. Das gilt auch für Werbeanlagen sowie Garagen und überdachte Stellplätze im Sinne von 
§ 12 BauNVO und Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO.  
Innerhalb der 40 m tiefen Baubeschränkungszone dürfen gemäß § 9 Abs. 2 FStrG Werbeanlagen im 
Blickfeld zur Straße nicht errichtet werden. Hiervon ausgenommen ist lediglich Werbung an der Stät-
te der Leistung, die unbeschadet baurechtlicher Genehmigungen bei der Errichtung oder wesentli-
chen Änderung - freistehend oder an Gebäuden - der Beteiligung und Zustimmung des Straßenbau-
lastträgers der B 70 bedarf. 

 

3. Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist grundsätzlich auf der Umsetzungsebene (der Realisie-
rung der Bauvorhaben) sicherzustellen. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob Vermeidungs- oder Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich werden oder ob artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß § 45 
BNatSchG beantragt werden müssen. 

 


